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Bürgermeisteramt.
Verordnung

»he» di- Regelung des Fleischverbrauchs
Vom 91. August 1916.

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegs
Maßnahmen zur Sicherung der Volksernährung
vom 22. Mai 1916 (ReichS-Gesetzbl. G. 401)
«ird folgende Verordnung erlassen:

§ 1. Der Verbrauch von Fleisch und Fleisch-
waren wird nach Maßgabe der nachstehenden Vor¬
schriften geregelt. . _ . . .

Als Fleisch und Fleischwaren tm Sinne dieser
Verordnung gelten:

1. da« Muskelfleisch mit eingemachsenen Kno¬
chen von Rindvieh, Schafen und Schweinen
(Schlachtviehfleisch) sowie Hühner,

9. das Muskelfleisch mit eingewachsenen Kno
chen von Rot-, Dam-, Schwarz- und Reh¬
wild (Wildbret),

3. roher, gesalzener oder geräucherter Speck uno
Rohfett,

4. die Eingeweide des Schlachtviehs,
5. zubereitete» Schlachtviehfleisch und Wildbret,

sowie Wurst, Fleischkenservenund sonstige
Dauerwaren aller Art.

Vom Fleische losgelöste Knochen, Euter, Füße,
mu Ausnahme der Schweinepfoten, Flecke, Lun¬
gen, Därme (Gekröse), Gehirn und Flozmaul,
ferner Wildaufbruch einschließlich He.z und Leber
sowie Wildköpfe gelten nicht als Fleischu. Fleisch-
waren. .

§ 2. Die Landeszentralbehörden oder die von
ihnen bestimmten Behörden können den Verbrauch
„n Fleisch und Fleischwaren einschließlich Wild¬
bret und Geflügel, die dieser Verordnung nicht
unterliegen, ihrerseits regeln. Hierbei darf jedoch
die nach8 6 Abs, 1 vom Kriegsernährungsamte
festgesetzte Höchstmenge an Fleisch und Fleisch¬
waren, die dieser Verordnung unterliegen, nicht
erhöht werden.

8 3. Die Verbrauchsregelung erfolgt durch di,
Kommunalverbände. Diese können den Gemein¬
den die Regrtmrg für die Gemeindebezrrke über¬
tragen. Gemeinden, die nach der letzten Volks¬
zählung mehr als 10000 Einwohner hatten, kön¬
nen die Uebertragung verlangen.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen
Behörden können die Kommunalverbände und Ge

.meinden für die Zwecke de« Neg. lung vereinigen,
sie können auch die Regelung für ihren Bezirk
»der Teile ihre» Bezirks selbst vornehmen. So¬
weit die Regelung hiernach für einen größeren
Bezirk erfolgt, ruhen die Befugnisse der zu die¬
sem Bezirke gehöcigenden Stellen,

8 4. Fleisch und Fleischwaren dürfen entgeh
.lich oder unentgeltlich an Verbraucher nur gegen
Fleischkart« abgegeben und von Verbrauchern nur
gegen Fleischkarte bezogen werden. Dies gilt
auch für die Abgabe in Gast-, Schank- und Spei¬
sen»,tschasten, sowie in Vereins- und Erfrischungs¬
räumen und Fremdenheimen. E» gilt nicht für
die Abgabe durch den Selbstversorger an die im
8 10 Abs. 1 genannten Personen.

Den Verbrauch in Krankenhäusern und ande¬
ren geschloffenen Anstalten können die Kommunal¬
verbände in anderer Weise regeln.

8 6. Die Fleischkalte gilt im ganzen Reiche.
Eie besteht aus einer Stammkarte und mehreren
Abschnitten(Fleischmarken). Die Abschnitte sind
gültig nur im Zusammenhangs mit der Stamm¬
karte.
. Der Bezugsberechtigte oder der Haushaltungs¬

vorstand hat aus der Stammkarte seinen Namen
einzutrageu. Die Uebertragung der Stammkarte
wie de, Abschnitte aus andere Personen ist ver¬
boten, soweit es sich nicht um solche Personen

handelt, die demselben Haushalt angehören oder
in ihm dauernd oder vorübergehend verpflegt
werden.

Das Kriegsernährungsamterläßt nähere Be¬
stimmungen über- die Ausgestaltung der Fkeisch-
karte.

8 6. Das Kriegsernährungsamt setzt fest, wel¬
che Höchstmenge an Fleisch und Fleischwaren auf
die Fleischkarte bezogen werden darf und mit wel¬
chem Gewichte die einzelnen Arten von Fleisch
und Fleischwaren auf die Höchstmenge anzurech¬
nen sind. . Hierbei ist auf eine entsprechend ge¬
ringere Bewertung des Wildes, der Hühner und
der Eingeweide Bedacht zu nehmen.

Wenn im Bezirk eines Kommunalverbandes
die Nachfrage aus den verfügbaren Flöischbestän-
den voraussichtlich nicht gedeckt werden kann, hat
der Kommunalverband die jeweilig festgesetzte
Höchstmenge entsprechend herabzusetzen oder durch
andere Maßnahmen für eine gleichmäßige Be¬
schränkung im Bezüge von Fleisch und Fleisch¬
waren oder einzelner Arten davon zu sorgen.

8 7. Jede Person erhält für je vier Wochen
eine Fleischkarte.

Kinder erhalte» bis zum Beginne des Kalen¬
derjahres, in dem sie das sechste Lebensjahr voll¬
enden, nur die Hälfte der festgesetzten Wochen¬
menge.

Auf Antrag der Bezugsberechtigten kann der
Kommunalverband anstelle der Fleischkarte Bezugs-,
scheine auf andere ihm zur Verfügung stehende
Lebensmittel ausgeben.

8 8. Die Kommunaiverbände haben die Zu¬
teilung von Fleisch und Fleischwaren an Schläch-
teren (Fleischereien Metzgereien), Gastwirtschaften
und sonstige Betriebe, in denen Fleischu. Fleisch¬
waren gewerbsmäßig an Verbraucher abgegeben
werden, zu regeln. Sie haben durch Einführung
von Bezugsscheinen oder auf andere Weise für
eine ausreichende Ueberwachung dieser Betriebe
zu sorgen.

8 9. Die Verbrauchsregelung erstreckt sich auch
auf die Selbstversorger. Als Selbstversorger gilt,
wer durch Hausschlachtung oder Ausübung der
Jagd Fleisch und Fleischwaren zum Verbrauch im
eigenen Haushalt gewinnt.

Mehrere Personen, die für den eigenen Ge¬
brauch gemeinsam Schweine mästen, werden eben¬
falls als Selbstversorger angesehen. Als Selbstver¬
sorger können vom Kommunalverbande ferner an¬
erkannt werden Krankenhäuser und ähnliche An¬
stalten, die Schweine ausschließlich zur Versorgung
ver von ihnen zu beköstigenden Personen, sowie
gewerbliche Betriebe, die Schweine ausschließlich
zur Versorgung ihrer Angestellten und Arbeiter
mästen.

Selbstversorger bedürfen zur Hausschlachtung
von Schweinen und von Rindvieh, mit Ausnah¬
me von Kälbern bis zu sechs Wochen der Geneh¬
migung des Kommunalverbandes. Die Geneh¬
migung hat zur Voraussetzung, daß der Selbst»
versorger das Tier in seiner Wirtschaft minde
stens sechs Wochen gehalten hat. Die Geneh¬
migung ist nicht zu erteilen, wenn durch die Hans-
schlachtung der Fleischoorrat des Selbstversorgers,
die ihm zustehende Fleischmenge so erheblich über¬
steigern würde, daß ein Verderben der Vorräte
zu befürchten ist.

Hausschlachtungen von Kälbern bis zu sechs
Woche», von Schafen und Hühnern sind dem
Kommunalverband anzuzeigen. Die Landeszen¬
tralbehörden können auch diese Hausschlachtungen
von der Genehmigung des Kommunalverbandes
abhängig machen.

Die Verwendung von Wildbret im eigenen
Haushalt, sowie die Abgabe an andere sind dem
Kommunalverband anzuzeigen.

8 10. Die Selbstversorger können das aus
Hausschlachtungen oder durch Ausübung der Jagd
gewonnene Fleisch unter Zugrundelegung der nach
8 6 Abs. 1 festgesetzten Höchstmenge zum Ver¬
brauch im eigenen.Haushalt verwenden. Zum
Haushalt gehören auch die Wirtschafsangehörigsn
einschließlich des Gesindes, sowie ferner Natural¬
berechtigte, insbesondere Altenteiler und Arbeiter
soweit sie kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn
Fleisch zu beanspruchen haben.

Erfolgt die Verwendung des Fleisches gemäß
Abs. 1 Satz 1 innerhalb des Zeitraumes, für den
der Selbstversorger bereits Fleischkarten erhalten
hat, so hat er eine entsprechende Anzahl Fleisch¬
karten nach näherer Regelung der Kommunal¬
verbandes diesem zurückzugeben. Erstreckt sich
die Verwendung über diesen Zeitraum hinaus,
so hat der Selbstversorger außerdem bei Ausgabe
neuer Fleischkarten anzugeben, innerhalb welcher
Zeit er die Fleischvorräte verwenden will. Für
diese Zeit erhält er noch so viele Fleischkarten,
als ihm nach Abzug der Vorräte noch zustehen.

Hierbei werden das Schlachtviehfleisch(8 1
Abs. 2 Nr. 1) mit drei Fünfteilen des Schlacht-
gewichts, Wildbret und Hühner nach dem Maß¬
stab des 8 6 Abs. 1 angerechnet. Selbstversor¬
gern, die ihren Bedarf an Schweinefleisch durch
Hausschlachtung decken, wird bei dem ersten
Schweine, da« sie innerhalb eines jeden Jahres,
^rechnet vom Jnkrafttrelen dieser Verorvnung
ab, schlachten, das Schlachtgewicht nur zur Hälfte
an gerechnet. Das Schlachtgewicht ist amtlich sest-
zustellen.

8 11. Fleisch, das aus Notschlachtungen an¬
fällt, unterliegt nicht der Vecbrauchsregelung,
wenn es bei der Fleischbeschau für minderwertig
oder nur bedingt tauglich erklärt wird. Fleisch,
das ohne Beschränkung für den menschlichen Ge¬
nuß tauglich befunden wird, unterliegt der Ver¬
brauchsregelung; dem Selbstversorger ist es nach
Maßgabe des 8 10 Abs. 3 anzurechnen.

8 12. Die Landeszentralbehördenoder die
von ihnen bestinunten Behörden können anord¬
nen, daß Fleisch und Fleischwaren, mit Ausnah¬
me von Wild und Hühnern, aus einem Kommu¬
nalverband oder größeren Bezirke nur mit behörd¬
licher Genehmigung ausgeführt werden dürfen.

8 13. Die Landeszentralbehörden oder die
von ihnen bestimmten Behörden erlasien die zur
Ausführung dieser Verordnung erforderlichen Be¬
stimmungen. Sie bestimmen, welcher Verband
als Kommunalverband gilt.

8 14. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
mit Geldstrafe bis zehntausend Mark oder mit
einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer entgegen der Vorschriften im8 4 Abs. 1
8 10 Fleisch und Fteischwaren abgibt, be¬
zieht oder verbraucht;

2. wer den Vorschriften im 8 5 Abs. 2 zuwi«
de,handelt;

3. wer ohne die nach 8 9 erforderliche Gene-
migung eine Hausschlachturig vornimmt oder
vornehmen läßt;

4. wer es unterläßt, die vorgeschriebenen An¬
zeigen an den Kommunalverband zu erstat¬
ten oder wissentlich unvollständige oder un¬
richtige Angaben macht;

5. wer den auf Grund der 88 2, 3, 84 Abs.2,
88 8, 10, 12» 13 erlassenen Bestimmungen
zuwiderhandelt.

Neben der Strafe können Fleisch und Fleisch¬
waren, aus die sich die strafbare Handlung be¬
zieht, eingezogen werden, ohne Unterschied ob sie
dem Täter gehören oder nicht.

8 15. ’Das Kriegsernährungsamt kann Aus¬
nahmen von den Vorschriften dieser Verordnung
zulassen.



Di » gleiche Befugnis haben die LandeSzentral-
behörden oder die von ihnen bestimmten Stellen;
si, bedürfen zur Zulassung von Ausnahmen der
Zustimmung des Krisgsernährungsamts.

§ 16 . Diese Verordnung tritt mit dem 2. Ok¬
tober 1916 in KraE

Vor diesem Zeitpunkt von Landeszentralbehör¬
den oder anderen Behörden ausgebene Fleisch¬
marken behalten ihre Gültigkeit ; sie berechtigen
jedoch zum Bezüge von Fleisch und Fleffchwaren
nur bi» zu der nach § 6 Abs . 1 vom Kriegser-
nährungsamte festgesetzten Höchstmenge.

Berlin , den 81 . August 1» 16.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers:

Dr . Helfferich.

Wird veröffentlicht.
Hadamar , den 27 . September 1916.

Der Bürgermeister:
Dr . Decher.

Anordnung
des Kreises Limburg

betreffend Versorgung mit Kartoffeln.
Auf Grund des § 2 der Bundesratsbekannt¬

machung vom 26 . Juni 1916 (R .-G .-Bl . S .327)

über die Kartoffelversorgung , sowie der hierzu
ergangenen Preußischen Ausführungsanweisung
vom 24 . Juli 1916 wird für den Kreis Limburg
folgendes angeordnet:

§ 1. Die Ausfuhr von Kartoffeln aus dem
Kreise ohne Genehmigung des Vorsitzenden des
Kreisausschusses ist verboten.

§ 2 . Die gesamte Kartoffelernte des Kreises
ist für den Kreirkommunalverband beschlagnahmt.
Trotzdem dürfen Kartoffelerzeuger

u) ihren eigenen Bedarf an Speise -, Saat-
und Futterkartoffeln nach den jeweils gelten¬
den Bestimmungen zurückbehalten,

d) Kartoffeln gegen ordnungsmäßig ausgestell¬
ten , mrt dem Dienstsiegel der Gemeinde oder
des Kommunalverbandes versehenen Bezugs¬
schein abgeben.

§ 3 . Zuständig für die Ausstellung des Be¬
zugsscheines für Kreiseingesessene ist der Bürger¬
meister der Wohnsitzgemeinde des Käufers . Für
außerhalb des Kreises wohnende Bezugsberechtigte
erfolgt di» Ausstellung der Bezugsscheines durch
den Vorsitzenden des Kreisausschuffes Limburg.
Der Bezugsschein , der auf Antrag ausgestellt wird,
berechtigt innerhalb des Kreises in jeder Gemeinde
zum Bezüge der in ihm bezeichneten Menge und

, ist von dem Käufer an den Verkäufer auszuhän-

digsn . Der Käufer hat unter Eintragung de«
Namens des Vertäust rs den Empfang der Kar¬
toffeln auf der Rückseite des Scheines zu beschei¬
nigen . Der Verkäufer hat den Bez igsschein zweck«
Anrechnung bei späterer Kartoffellieferung auf der
Bürgermeisterei seiner Wohnsitzgemeinde sofort
nach der Lieferung abzugeben.

8 4 . Jeder Kartoffele . zeuger ist verpflichtet,
soweit er nach Abzug der im 8 2a genannten
Mengen in der Lage ist. an jeden Verbrauche,
gegen Vorlage einet ordnungsmäßig ausgestellten
Bezugsscheines unmittelbar Kartoffeln zum jeweil»
am Tage der Lieferung geltenden Höchstpreis ge¬
gen Barzahlung zu liefern.

8 5. Jeder Bezugsberechtigte (Privatpersonen
Anstalten , VereinSlazarette , Genesungsheimen,
Bäcker usw.) hat seinen Jahresbedarf , soweit die¬
ser nicht durch unmittelbaren Bezug von dem Er¬
zeuger auf Grund eines Bezugsscheine « gedeckt
werden kann , bis zum 15 . Oktober bei der Ge
meindebehörde anzumelden . Letztere hat den B
darf innerhalb der Gemeinde sicherzustellen und
den etwaigen Fehlbedarf bis 25 . Oktober bei dem
Kreisausschuß anzumelden.

Gasthäuser , Schank - und Speisewirtschaften ist
ein angemeffener Bedarf zur Fortführung des Be¬
triebes ruzumeffen . _ \
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Ett-lmds Ntnal- iunMe Tut.
Roman aus der Zeit des Weltkrieges

von M - Hohenhofen.
ß, Nachdruck verboten.

«her kaum war er auf dem Flur da hörte er
schon die Schritt » der Kommenden.

Wohin ? Die Treppe war bereits abgesperrt.
» , »ilte wieder in sein Zimmer zurück.

„Weshalb fliehen Sie nicht?"
„Zu spät , sie kommen schon."
„Aber was soll dann werde »?"
Doch Peter Brandenstein stand bereits am

Fenster , da « er nun ausgerifsen hatte ; zwei
Stockwerk Ties «, diesen Sprung konnte er nicht
wagen . Aber e« muß sein!

Und Martha Gyönghövy hatte ihn verstanden.
„Ich habe Kraft und kann Sie halten ."
Mit erregter Hast hatte sie es ihm zugerufen;

dabei riß sie auch schon das Bettlaken heraus,
dessen eines Ende sie um das Fensterkreuz schlang
und dann mit beiden Händen faßte.

Mit einem Blick hatte Peter Brondenstein sie
verstanden,

Er fühlte zugleich, daß das , was sie nun um
seinetwillen wagte , nur die Liebe tun konnte
Es war ihm das wie eine Antwort auf eine
Frage , die nicht ausgesprochen worden war.
Und das mußte er empfinden in dem Augen¬
blick, da sie sich trennten , um sich im Leben
vielleicht nie mehr zu begegnen.

Peter Drandenstein hatte sich schon über das
Frnsterklkuz hinauSgeschmungen.

„Nun beim letzten Abschied darf ich es sa¬
gen. Ich habe Sie auch geliebt , beim ersten
Begegnen . Verurteilen Sie mich darüber ?"

„Nein ! Aber retten Sie sich!"
„Und wenn ich mich rette , dann ist es, um

Sie desto gewisser wiederzufinden . Das ist
mein Glaube , wenn es Liebe gibt ."

„Retten Sie sich!"
Und in dieser letzten Sekunde noch beugte er

sich zu Martha Gyönghövy heran und küßte sie,
sie aber schloß für ein paar Augenblicke die
Lider , denn sie suhlt , dabei in ihr das gleiche
Sehnen , so daß sie den Kuß nicht nur ertrug,
sondern auch erwiderte.

Dann kletterte Peter Brandenstein an dem
Linnen mit großer Gewandheit nieder , als hät¬
te er -darin eine außergewöhnliche Uebung.

Martha Gyönghövy aber halt mit beiden
Händen das um das Fensterkreuz geschlungene
Ende und stemmte sich mit den Füßen gegen
die Mauer , um auch die Last tragen zu kön¬
nen . Noch trennten ihn etwa  drei Meter vom
Boden . Da sprang er ab.

Aus dem Boden taumelte er ein paar Schritte
stand dann aber still, winkte nochmals mit der
Hand und eilte fort.

Nun zog Martha Gyönghövy da« Bettlaken
rasch cmpvr , warf es in das Bett und stand
eben schon an der Tür , als dies« aufgeriffen
wurde.

Sie prallte fast mit dem französischen Offizier
zusammen.

Dieser aber war sthr erstaunt , in diesem
Zimmer einer schönen Dame zu begegnen.

„Verzeihung ! Aber das ist doch dasZimM
von Monsieur Brandenstein ?"

„Allerdings ! Herr Brandenstein hatte esuni
zugesagt , gemeinsam mit uns zu frühstücke«P
Da er nicht gekommen ist, wollte ich selbst ß
hen, ob er vielleicht erkrankt sei. Aber ichfa«>
sein Zimmer leer ." - ^

Der Offizier , hinter dem mehrere Zua « $j
standen , blickte in, Zimmer umher , in dem ih> f(,
die Unordnung und der halbgepackte Koffer a»!
fallen mußten . .

„Er ist uns entwischt . Er scheint die Gesas
noch rechtzeitig erkannt zn haben ." , g

„Entwischt ? Sie erschrecken mich! Jnivies « ^
hätte Herr Brandenstein Ursache haben könne«
zu entfliehen ?"

„Wir haben heute eine Warnung , eine L
ständigung erhalten , daß dieser Monsieur Br
denstein ein deutscher Spion sei, der dabei
nen falschen Namen führe , während er
Wirkichkeit ein preußischer Offizier sein mW

„Oh , davon ahnte ich nicht«. Ich will r
türlich bei einer Untersuchung , die Sie »
vornehmen müssen, nicht stören . "

„Verzeihen Sie , Gnädigste , aber ich darf
nicht aus dem Zimmer lassen, wenn Si , #
ihren Nameu nennen . E « ist dies mein » Pfl

„Ich begreife das . Gräfin Gyönghövy.
wohne mit meinem Vater , dem Grafen
man Gyönghövy hier im Hotel . "

„Ich danke"
Dann machte der Offizier eine milrti

Ehrenbezeugung und ließ Martha Györrg
aus dem Zimmer.



I«
r°

i
er
rt

§ 6. Die Gemeindebehörden sind für die Ver¬
sorgung der Äemeindemitglieder mit Kartoffeln
innerhalb der zulässigen Grenzen verantwortlich.
Aie haben , soweit nötig , die ordnungsmäßige Ein¬
lagerung der Kartoffeln zu überwachen und den
tzezuq durch zahlungsunfähige Verbraucher durch
Stundung oder ratenweise Abzahlung der bezo¬
genen Kartoffeln zu erleichtern . Zur Deckung
"er Unkosten können die Gemeindebehörden auf
den Zentner der von ihnen vermittelten Kartoffeln
einen Zugschlag von 10 Pfg . zum Höchstpreise
erheben.

§ 7. Bei Zahlung des Höchstpreises hat die
H, Lieferung frei Keller des Käufers oder Verlade¬

station zu erfolgen.
8 8 . Zuwiderhandlungen gegen diese Verord-

«jigen niing werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
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§ 9 . Diese Verordnung tritt mit Veröffentli-
mH chung im Kreisblatt in Kraft.

Limburg , den 20 . September 1916.
Namens des Kreisausschusses.

Der Vorsitzende._
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Betrifft : Landstnrinmufternng.
Zu der am 3. 10 . d. I . beginnenden Land-

slurmmusterung haben stch zu stellen: Die Land-
riavsi! ßurmpfiichtigen de« Jahrgangs 1898 , die des

Jahrgangs 1897 soweit sie nur als g». u. ao.
gefunden wurden und diejenigen dieser Jahrgangs
die noch keine Entscheidung erhalten haben ; fer¬
ner: die Militärpflichtigen der Jahrgänge 1896,
1895 und 1994 , sofern sie noch kein, endgültige
Sntscheidung erhalten haben und alle am 8 . Sep¬
tember 1870 und später geborenen ungedienten
Wehrpflichtigen auf Grund des Gesetze« vom 4.
keptember 1915 (das sind diejenigen , die auf
Brund de« § 15 de« R .M .G . von jeder weite¬
ren Gestellung vor den Ersatzbehörden im Frie¬
den befreit sind und den gelben Schein besitzen
— Muster 3 W . O . — sowie die sämtlichen un-
au«gebildeten Landsturmpflichtigen 1. und 3 . Auf¬
gebot«, die bei den Landstnrmmnsterungen wäh¬
rend de« Krieges von den Erfatzbehörden al«
,D .U. " anerkannt worden sind), soweit sie bis¬
her noch nicht gemustert worden sind.

Da « MusterungSgeschäst findet in den Lokali¬
täten de« Gastwirts Josef Adams (Schützengar-
ten) in Limburg statt und zwar
am Fr - itag , den 6 . d. Mts . vormittags 8 Uhr

für die Stadt Hadamar und die Gemeinden
Hangenmeilingen Hausen und Heringen.
Augenscheinliche Krüppel , Idioten pp . brauchen

nicht zu erscheinen. Für diese Leute sind event.
amtsärztliche Attest « einzusenden oder mitzu¬
bringen.

Di « Gestellungspflichtigen haben in reiner Klei-
düng und sauber gewaschen zum Musterungster¬
min zu erscheinen.

Die Uhren werden in der Nacht vom 30.
September zum 1. Oktober 1916 auf 13 Uhr
zurückgestellt. Die Stunde 13 bi« 1 erscheint
also in diese Nacht zweimal . Sie muß so be¬
zeichnet werden , daß keine Verwechslungen ent¬
stehen. Es empfiehlt sich, die erste Stunde 12
br« 1, di« noch zum 30 . September gehört , als
13A , 12A 1 Miu . usw . bis 12A 59 Mm . und
die Stunde 13 bis 1, mit der der 1. Oktober
beginnt , als 128 , 126 1 Min . usw bis 126
59 Min . zu bezeichnen.

Wiesbaden , den 21 . September 1916.

Regierungspräsident.

Der Weltkrieg.
Warum reist Gerard?

Kopenhagen , 28. Eept. W B.
Der amerikanische Botschafter in Berlin G «r-

ard und Gemahlin folgten gestern eine « Einla¬
dung des deutschen Gesandten,Masen v. Brock-
dorff-Rantzau , zum Frühstück, an dem auch der
hiesige amerikanische Gesandte Egan und Gemah¬
lin ferner von der deutschen Gesandtschaft Prinz
und Prinzessin Sayn Wittgenstein , Graf Wedel,
der Handelsattache Dr . Toepfer und d»r Schrift¬
leiter der „New Jork World " Swope teilnah-
men . Auf Grund eines gestern von dem Was¬
hingtoner Staatsamte erhaltenen Telegramn«
entschloß sich Botschafter Gerard seine Gemah¬
lin aus der Reise nach Amerika zu begleiten.
Der Botschafter erklärte einem Vertreter von
„Politiken " , er gedenke am 1. Dezember wieder
in Berlin einzuteeffen . Hierzu schreibt die „ Voff.
Ztg ." : Rick>tig ist, daß der Botschafter mit Taft
und Pcäsisend Murphyin in enger Verbindung
stehe, so daß er,or  vier Jahren zwischen Taft
und der \Jöilfonpartei glücklich vermittelt hat.
Da « Blatt glaubt berichten zu können, daß der
wahre Grund für Reise de« Botschafters
nach Amerika , falls sie erfolgen sollte, auf ganz
anderem Gebiet liegt . Es ist nämlich eine
Art von Botschafterbesprechung in Washington
vorgesehen . Di « amerikanischen Botschafter in
Pari « und London befinden sich bereit » unterwegs
nach Washington . Daher dient e» der Vollstän¬
digkeit dev Berichterstattung , daß auch der in
Deutschland beglaubigte Botschafter zu Gehör
kommt, zumal Botschafter Gerard unmittelbar
vor der Abreise eingehende Besprechungen mit
der hiesigen zuständigen Stelle gehabt hat , die
wohl schon von dem Gesichtspunkte seiner mög¬
lichen Anwesenheit in Washington geleitet waren.

Kokalc » .
* Hadamar , 30. Sept. (Opfertaq für

die deutsche Flotte .) Wie im ganzen Reiche, fin¬
det auch hier am 1. Oktober «in « Sammlung für
unsere ruhmreiche Flotte durch legitmiertr Samm¬
ler statt . Möge jeder sein Scherflern für unsere
blauen Jungen  beitragen!

"i m
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Diese nun eilt « rasch nach ihrem Salon , den
sie sofort absperrte.

Dort aber sank sie wie ermattet auf einen
Stuhl , als wäre nun alle Kraft , die sie vorher
aufrechterhalten hatte , gebrochen.

Was war geschehen? Al « einen Spion hat-
len ihn die Soldaten verhaften sollen? War
er ein Spun ? De , französische Offizier hatte
noch angegeben , jener Peter Brandenstein sei
in Wirklichkeit ein deutscher Offizier , Ob auch
da» richtig war ? Nur das eine hatte  sie von
deck Entflohenen selbst noch hören können, Faß
er sie von dem ersten Begegnen an geliebt hat¬
te. Und sie hatte seinen Kuß erduldet . Erdul¬
det? Retn ! Sie hatte ihn .wie einen Rausch
empfunden , wie eine süße Seligkeit.

So liebte sie ihn wieder?
Und ihre Gedanken gaben dieser Frage nur

mit eine» anderen Gegenfrage Antwort : Hätte sie
einem anderen so zur Flucht geholfen , hätte sie
sür einen anderen so viel Kraft und GeisteSgr
zrnwart beseffen? rjL . .

Und sie fühlte dabei nur einen Wunsch , daß
ihre Hilfe auch von wirklichem Nutzen sein möch¬
te, daß ihm nun die Flucht auch glücken möge

VI.
Lord Beressord und der Marqui « de Ferrier

landen am HotelsauSgange.
Der Marquis sagte dabei:
„Sie haben einen guten Hieb geführt . Ohne

selbst ckitzuspielen , ohne selbst in Gefahr zu ge
taten , haben Sie den Gegner unschädlich ge¬
macht der wahrscheinlich nicht einmal weiß , wer
ihm da« Bein gestellt hat . "

„Kann einer klüger handeln ?"
„Nein . Sir . Aber ich bin zu sehr Franzose,

um nicht noch ein weiteres hinzufügenzumüffe n.
Heldenhaft ist es nicht ."

Da zog Lord Beressord die Schultern hoch:
„Held ? Jeder , der fällt , ist ein Held , Ich

ziehe e» vor , abseits zu stehen und den Gewinn
zu nehmen ."

„Ob es immer möglich sein wird ? Einmal
kann auch von einem lauernd Beiseitestehenden
gefordert werden , Farbe zu bekennen."

Da traten die Zuaven mit ihrem Offizier
aus dem Hotel . Aber sie führten Peter .Bran¬
denstein nicht mit sich.

.Sofort machte der Marquis den Lord Beres
ford darauf aufmerksam:

„Sie bringen ihn nicht . Entweder war Ihr
Hieb danebengegangen , oder der Deutsche führte
eine glänzende Parade ."

Die zusammengekniffenen Lippen des Lords
zitterten etwa »; dann trat  er an den Offizier
heran und nannte diesem seinen Namen.

Der Offizier grüßte militärisch:
„Wir haben Ihre Weisung sofort ausgeführt,

Sir . Aber dieser deutsche Spion war doch
noch schneller. Er war bereits aus seinem Zim¬
mer verschwunden , wo er allerdings i.och alles
Gepäck hatte zurücklassen müssen. Dagegen fand
sich nicht das geringste Schriftstück vor ."

„Hm ! Hier aber haben Sie einen ganz ge
sährlichen Spion entschlüpfen lassen. "

„Ich konnte es nicht ändern , Sir !"
„Aber was gedenken Sie zu tun ?"
„Ich werde darüber Meldung erstatten , Sir . "

* Hadamar , 27. Sept. (Erfolg der fünften
Kriegsanleihe .) Wie man uns mitteilt nimmt
die Zeichnung auf die 5 . Kriegsanleihe  bei
allen Kaffen der Nassauischen .Landesbank einen
recht erfreulichen Verlauf . Es wird dringend
geraten , nicht bis zum letzten Zeichnungstoge jv
warten , da alsdann der Andrang an den Kassen
recht stark zu sein pflegt.

* Hadamar , 27. Sept. Von berufener
Seite wird darauf aufmerksam gemacht, daß die
Landwirte bis zu den Zahlungsterminen der
5 . Kriegsanleihe  bestimmt daniu rechnen
können, daß die Geldejr für Getreide und
Kartoffeln,  die bis zu diesem Tage geliefert
werden, bezahlt sind und daß auch Vorschiffs«
auf die noch abzuliesernden Getreide - und Kar¬
toffelmengen gegeben werden.

Es ist dadurch manchem Landwirte die Mög¬
lichkeit gegeben, die Gelder , welche sonst zur
Sparkasse fließen, zu höh erem Zinsfüße  in
Kriegsanleihe anzulegen.

* Hadamar , 27. Sept. Im Anschluß an
die Verordnung der Regelung der Fleischoer-
sorgung  vom 21 . August 1916 hat die hiesige
Stadtverwaltung beschlossen die Schlachtung und
Wurstbereitung selbst zu übernehmen bezw. durch
durch einen Metzger vollziehen zu lassen. Die
Metzger erhalten dann Fleisch und Wurst nach
Pfunden zum Verkauf an ihre Kundschaft über.
Eine Eintragung an wen die Ware verkauft wur¬
de, hat in eine Liste zu erfolgen . Eine genaue
Kontrolle und einheitliche Regelung ist hiermit
geschaffen. —

* Hadamar , ' 37. Sept. (Betrifft Kartof¬
felversorgung .) Den Bezugsberechtigten stehen
vom 1. Oktober 1916 bis zum 15 . August 1917
pro Tag und Kopf 1 Pfund — 315 Pfund zu,
hierbei weroen die selbst geernteten Kartoffel in
Anrechnung gebracht . Es ist jedoch zulässig , da
wo es für nötig gehalten wird , insbesondere Ar¬
beiterfamilien , Bezugsscheine bis zu IV , Pfund
= 4Vi Zentner pro Person ausgestellt werden.

* Limburg , 29. Sept . Gestern entschlief
sanft in fast vollendetem  81 . Lebensjahre de«
Hochw. Herr Domkapitular und Geistlichen Rat,
Stadtpfarrer Wilhelm Tripp,  ein geborener
Hadamarer nach nahezu 30jähriger Wirksamkeit
in hiesiger Stadt . Am 16 . August 1859 wurde
er zum Priester geweiht.

* Houchelheim , 29 . Sept . Am Montag den
3 . Oktober , mittags 1 Uhr läßt di« Gemeinde
Heuchelheim in der Gemeinde -Obstanlage ca. 150
Ctr . feines Tafelobst öffentlich meistbietend ver¬
steigern.

Der vielbesprochene

fette Hahn Faulbach
wog 6V , Pfund , ein Preis von Mark 2 .50,
wie früher , war zu gering . Derselbe ist sür Mark
11 . — mit größter Eßlust ve»zehrt worden.

„Meldung , rch was ! Damit werden Eie
den Spion nicht ergreifen ."

„Wie soll ich es anfangen , ihn in meine Ge¬
walt zu bekommen ? "

„Eilen Sie sofort zum Hafen ! Telephonie¬
ren Cie dorthin ! Ich halte eine Wette von
ünf zu eins , daß er ein italienisches Schiff zu

erreichen suchen wird . Kennen Sie die Beschrei¬
tung de s Mannes ?"

„Ja !"
„Dann tun Sie , was ich Ihnen sagte . "
„Ich werde es versuchen, Sir !"
Lord Beressord nickte und wandte sich von

oem Offizier ab, der abermals salutierte.
Als er dann mit seinen Leuten wetterging,

erklärt der Marquis:
„Wieder haben Sie die anderen gezwungen,

zu tun was Sie für gut f«nden ."
Der Lord dagegen zog abermals die Schul¬

tern hoch:
„Soll ich znm Hasen laufen ?"
„Aber Sie sind doch kein Vorgesetzter diese«

Offiziers ." %
„Ich bin ein Engländer ; und der Offizier

wird tun was ich verlangte ."
So groß war das Machtbewußtsein dieses

Mannes , der in seiner Art der treffendste Ver¬
treter seiner Rasse war , daß er es als selbstver¬
ständlich betrachtete , daß sein Verlangen auch
erfüllt wurde.

Wo ein Engländer erscheint , überall vertritt
er die Forderung , daß andere seine Aufgaben
aussühren.

Da sragte neben den beiden eine zweite Stimme:



Die Mütterberatungsstelle.
WaS ist die2>?attcrberat»ngofleflc?

fine Sprechstunde, in der sich Mütter und Pflegemütter vor Kindern
bi» zum vollendeten zweiten Lebensjahre kostenlos Rot über Pflege und
e ‘u& 8 ih--- Sinket h°l.» Wimen. Wird «in «>ud d^ und ",
nnb bedarf es dauernder ärztlicher Behandlung, so wird er erst nach der
Genesung wieder zugelassen.

Wer leitet die Mütterberatungsstelle?
Die Kreispflegerin.

Was geschieht mit dem Kinde in der MutterbcratnngSstelle?
Das Kind wird untersucht, um das gesundheitliche Befinden, den

Ernährungszustandund die Pflege festzusteNen. Es wird »ns « n»  ge¬
nauen Kinderwage gewogen, damit von Sprechstunde zu Sprechstunde eme
üu. oder Abnahme des Kindes sestgestellt werden kann Es wird ferner
ermitelt, ob die Mutter gesund und kräftrg genug ist, lhr Krnd zu stillen,
und angegeben, wie oft und wie lange die Mutter das Krnd amegen soll,
damit beide, Mutter und Kind, gesund bleiben.

Welcher Nutzen erwächst der Mutter aus dem Besuch
der MuttKberatungsstelle?

Sie ist imstande, anhand der Angaben der Arztes und der Pflegerin
sowie der Ergebnisse des jedesmaligen Wiegens das Gedeihen ihres Kin¬
des selbst zu verfolgen. Eine Mutter, die Gelegenheit hat- l») lederzett
kostenlos sachgemäßen Rat einzuholen, wird es »erme,den, ihr Kind durch
Anwendung kostspieliger und in ihrer Wirkung zweifelhafter- Mel m
Gefahr zu bringen. Sie wird mit größerer Sicherheit und Freude die
schwierige Ausgabe, ein Kind gesund über die ersten Lebensjahre zu brin¬
gen, durchführen.

Wo und wann finden diese BeratuugSundrn statt?
Im Rathaus zu Hadamar. Mittwochs von 2—4 Uhr nachm.

Der Bürgermeister, Dr . Decher.

Liebesgaben
für die Allgemeinheit der Fetdtruppeu nimmt im Bereich

des is ! Armeekorps entgegen die „ Abnahmestelle
freiwilliger Gaben Nr . 2 " Arankfurt a. M . Süd,

Hedderichstr. 59 (im Gebäude der Korps-Intendantur).
Postschekkonto: Frankfurta. M. Nr. 9744.

Rotwein , für die Truppen der Ostfront  zur Verhütung bet
Seuchengefahren wird dringend gebraucht, und erscheint netwendiger al,
alles andere. . ^

Für die Westfront und die Lazarette  rn den Etappeng«.
bieten sind Bücher und Zeitschriften notwendig. Durch die langandau«
ernden Stellnngskämpfe hat sich ein großer Bedarf an gutem  Lesestosj
sinaeiMt.

Wäschestücke wie: Hemden, Strümpfe, Hand- u. Taschentücher usw.pstabs
Genußmittel wie: Tabak, Cigarren usw., Schokolade, Tee, Kakao,

Kaffee, usw.
Nahrungsmittel:  Fleisch-, Fisch-, GemüsekonservenWürste usw
Gebrauchsgegenstände - Taschenmeffer, Bestecke, Taschenlampe«

u. Ersatzbatterien Kerzen, Notizbücher, Bleistift«
Helfe Jeder nach Kräften mit! Jede Gabe wird mit Dank ang«.

nommen von dem vaterländischen Frauenverein,  zu Hadamar, Von
sitzende Frau Bürgermeister Hartmann, und uns, zur Weiterbeförderung
auf vorgeschriebenem Wege ins Feld, zugeführt.

Abnahmestelle freiwilliger Gaben Nr. 2 des 18-. Armeekorps.
Robert de Neufville,

Eommerzienrat, Delegierter des Kaiserlichen Kommissars- und Militä, Dem

Der
pen bei
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Inspekteurs der freiwilligen Krankenpflege im Kriege

Die Hilfe
für kriegsgefangene Deutsche.

.lege m
«om 3.
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litterieö

daß

Trauer- Drucksachen!
Trauerbriefe, in jede rn Format.

Danksagungskarten,

liefert
jeder

Trauerbilder,
in bester Ausführung , in kürzester Frist un
Zeit die

DruckereiJ. W. Hörter, Hadamar.

Die Königl. Feldzeugmeisterei hat ein „Merkblatt über sparsame
Verwendung von Schnellstahl" herausgegeben, das an gut sichtbarer
Stelle in allen Fabriken und Werkstätten, in denen Stahls Eisen und
andere Metalle verarbeitet werden, angebracht werden muß.

Abdrucke dieses Merkblattes sind beim stellvertretenden General-
kommando 18. Armeekorps Abt. IIc/B in Frankfurt(Main) anzufordern.

!!Bringt euer Bold zur Reiciisbanh!

Abt. 7 des Kreiskomitees vom Roten Kreuz zu Wiesbaden wünscĥ ewl
sämtliche in Gefangenschaft geratene Deutsche aus dem Regierung“ ,

bezirke bei ihr angemeldet werden, einerseits, um die vielleicht in h«
ter Gefangenschaft befindlichen Deutsche im Falle der Bedürftigkeitd, “ “““
Angehörigen in dauernde Unterstützung mit Geld und Liebesgaben$
nehmen, anderseits um beim späteren Ggfangenen-Austausch die Adre
der Gefangenen stets zu Hand zu haben. Es ist anzunehmen, daß i *" *u
noch eine Reihe von deutschen Kriegsgefangenen gibt, deren Aufenth« " "
zwar den Angehörigen bekannt ist, die aber noch nicht bei den zustän! *>*[" /
gen Stellen gemeldet sind. Di - Abteilung 4 des Roten Kr«
zes zu Limburg chittet daher die Angehörigen aller bi« jetzt vermi
ten oder kriegSgefangenen Personen aus dem Kreise Limburg, soweitp"^ M
bis jetzt nicht bei -r angemeldet sind, um eine diesbezügliche Mitteil«
nach folgendem Mm ^ •

Zuname und Vorname. Zivilberuf der fraglichen Person, . "
Tag und Ort der Geburt derselben, ,
letzte vollständige Feldadreffe, ^
Erkennungsnummer, ^
Ort u. Zeit der Gefangennahme, sowie Angabe ob verwundet gemes, t 11
die letzte Nachricht kam . von . . . .
Adresse der Angehörigen,
im Falle der Bedürftigkeit Beifügung einer Bescheinigung der Or '*J*e

Polizeibehörde über die Bedürftigkeit des Antragstellers.
Von jeder Aenderung der Adreffe eines Kriegsgefangenen biil

wir uns jedesmal Mitteilung zu machen. ^
Auf dem Büro der Abteilung4 (Zimmer Nr. 6 des Rathaii

zu Limburg) liegen die Berichte über die Zustände in den einzel,^
Gefangenenlagern offen, und wird jegliche Auskunft über den SWiĵ tei
Paket- und Geldverkehr nach den in Frage kommenden Länder ae^ _ ..
und kostenlos erteilt.

„Was sollte denn hier vor sich gehen? Ver¬
zeihen Sie die Frage: Weshalb sind dies« Sol¬
daten in unser Hotel gekommen?"

Dicht neben ihnen stand der Graf Koloman
Gyönghövy, der sich mit dieser Frage an die
beiden gewandt hatte.

Kaum hatte ihn Lord Beresford erkannt, als
er auch schon in der entgegenkommendsten Weise
Antwort gab:

„Durch einen Zufall bin ich m der Lage,
Ihre Frage beantworten zu können Herr Graf.
Es hätte ein Spion verhaftet werden müssen,
der bereits seit längerer Zeit eine ^landesverrä-
terischs Tätigkeit ausführte. Der Spion, der
in dieser Zeit unbedingt den Tod hätte erwar¬
ten müssen, da der Kriegszustand erklärt werden
dürfte, ist eben noch entflohen."

„Ein Spion hier im Hotel?" fragte Graf
Gyönghövy erstaunt. „Wer könnte das gewe
sen sein?" s

„Jener angebliche Herr Peter Brandenstein,
der einen falschen Namen geführt hat."

„Wie, Herr Brandenstein? Irren Sie sich
nicht, Sir ? Ich lernte diesen Mann als einen
sehr liebenswürdigen, gefälligen Menschen kennen."

„Ich zweifle nicht daran, Nur unter einer
solchen Maske kann ein Spion etwas erreichen.
Da Deutschland den Krieg will, so hatte es
wohl auch Absichten für größere Strcckengebie-
te in Nordafrika. Und dazu sollte jener Deut¬
sche durch seine Tätigkeit Mitwirken. Ein Spion!
Aber am Hasen nird  er desto gewisser abgesan
gen werden, und dann natürlich erhält er die
Kugel wie jeder Spion in Kriegszett."

„Kriegszeit?" fragte der Graf Gyönghövy in
größtem Erstauven. „Besteht denn eine solche
zwischen Frankreich

„Es soll eine Kriegserklärung erfolgt sein."
„Das sind ja eine Menge Neuigkeiten. Die¬

selben werde ich Martha mitteilen müssen."
„Verzeihen Sie noch einen Hinweis, Herr Graf.

Wenn sich das Gerücht eine« Krieges bewahr¬
heitet, dann kann es möglich sein, daß auch
Sie kleine Ungelegenheiten empfinden werden.
Wenn Sie aber meinen Namen als Bürgschaft
anzeben, wird Ihnen manches, erspart werden."

„Ich danke Ihnen Sir ! Und wenn es - not¬
wendig werden sollte, dann vergesse ich Ihre
Zusage nicht. Ich glaube allerdings noch nicht,
das dies geschehen kann.,,

Und nach einem liebenswürdigen Grüßen ent¬
fernte sich der Graf ziemlich schnell.

Als er den Blicken der Zurückbleibendeu ent¬
schwunden war. wandte sich Marquis de Ferrier
an den Lord Beresford:

„Sie haben es klug vorbereitet, dem Vater
der Gräfin Gycnhövy unentbehrlich zu erschei¬
nen. Zuerst haben Sie den nun ausgeschalte¬
ten Rivalen als schwarzes Lamm gekennzeichnet,
so daß auch die schöne Gräfin vor dem Spion
erschrecken muß, der erschossen werden soll; dann
aber haben Sie sich als den einzigen Retter hin¬
zustellen gewußt. Aber Sie glauben doch selbst
nicht daran, daß dem Grasen Gyönghövp hier in
Algier irgendwelche Unannehmlichkeiten zustoßen
können."

„Ich bin fest davon überzeugt, daß für ihn
solche kommen werden," war die Antwort.

Der Marquis schaute den Lord überrascht
dann erst schien er dessen Entgegnung zu begreii

Ah! Sie wollen selbst sorgen, daß solcheI
annehmlichkeiten entstehen?" j

„Ich will gewinnen! Und in der Liebe i
im Geschäft ist jedes Mittel erlaubt

fngl
R>

Als

„Ich hörte das gleiche Wort über den Kri«
Dn iAnfi finrh Reresilird wieder hie Sckull . » •

hoch und gab darauf jene Antwort, die engllj ^ii
Denken und Fühlen am treffendsten kennzeich,

„Im Krieg? Ja ! Aber ein Krieg ist doch«
ein Geschäft." . l.mmen

Fortsetzung folĝ iex
jafen

Katholische Kirche.
Sonntag, den 1. Oktober. 1916

FrühmesseV-7 Uhr, HospitalkircheV»7 I
NonnenkircheV-8 Uhr, Gymnasialgottesst jchehen
8 Uhr. Hochamt« 10 Uhr.

Nachmittags2 Uhr Andacht.
Evangelische Kirche.

15. Sonntag nach Trinitatis. 1. 10.
'10 Uhr Gottesdienst in Hadamar.

2 Uhr Gottesdienst in Langendernbach.
Mittwoch4. Okt. abds. 8 Uhr Kriegsandl testen
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